
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung 
 

Vorlage Nr. 066/09 
 
 

Betreff: 
 

Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2009- 2012, Fachbereich 
3 - Recht und Ordnung 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Haupt- und Finanzaus-
schuss 

03.02.2009 Berichterstattung
durch: 

Herrn Künstler 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
31 Service Recht für Gesamtverwaltung 
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
33 Feuerwehr/Rettungsdienst 
34 Bürgerservice 
35 Regelung des Aufenthalts von Ausländern 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des Integrierten Entwicklungs- 
und Handlungskonzeptes 
 

      
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 

      € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 

      € 

Eigenanteil 
 
 
 

      € 

Jährliche Folgekosten
 

 keine 
 

      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 066/09 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Haupt und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, das Budget des 
Fachbereichs 3 – Recht und Ordnung-  unter Berücksichtigung der beschlossenen 
Änderungen in den endgültigen Ergebnis- und Investitionsplan zu übernehmen.  
 
 
 
Begründung: 
  
Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Ergebnis- und Investitionsplanes für 
das Haushaltsjahr 2009 wurde in der Sitzung des Rates am 09. Dezember 2008 
eingebracht. 
 
Der Rat der Stadt hat die Vorlage des Entwurfes der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplanes 2009 zur Kenntnis genommen. Die Detailberatung des Entwur-
fes des Haushaltplanes (einschl. der Investitionsprojekte) und damit verbunden 
die Beratung der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2009 - 2012 wurde 
im Rahmen der vom Haupt- und Finanzausschuss festgelegten Eckdaten ein-
schließlich der in den Entwurf eingearbeiteten Änderungen den zuständigen 
Fachausschüssen übertragen. 
 
Grundlage für die Beratung in den Fachausschüssen ist daher das im Entwurf des 
Haushaltsplanes ausgewiesene Budget im Ergebnis- und Finanzplan 2009 – 2012. 
 
Diesem Ausschuss obliegt die Kompetenz und Verantwortung für die Detailbera-
tung des in seine Zuständigkeit fallenden Fachbereiches 3 – Recht und Ordnung-. 
Die Etatberatung hat anhand des Haushaltsplanes zu erfolgen.  
 
Innerhalb des im Haushaltsplan-Entwurf festgelegten Budgetrahmens können 
Ansatzkorrekturen und Umschichtungen erfolgen. Das betrifft sowohl die Erträge 
und Aufwendungen im Ergebnisplan als auch die Einzahlungen und Auszahlungen 
für Investitionen im Finanzplan. 

 

Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes ist in der Produktgruppe 
33 –Feuerwehr/ Rettungsdienst ein höherer Aufwand für Dienstleistungen der 
TBR AöR im Bereich Mobilitätsmanagement zu berücksichtigen. Die Aufwendun-
gen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um den Betrag von 1.000 Euro 

 

 

 
 
 
 
 
 


